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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

   
 Im Namen des Volkes  

 Urteil  
    

In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Kläger  - 
-  Berufungsbeklagter  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister des Innern, 
dieser vertreten durch den Leiter des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge, 
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg, Az:  
 

-  Beklagte  - 
-  Berufungsklägerin  - 

 
 
wegen Anerkennung als Asylberechtigter u.a. 
 
 
 
hat der 9. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Roth, den Richter am 
Verwaltungsgerichtshof Feldmann und den Richter am Verwaltungsgerichts-
hof Dr. Stuhlfauth aufgrund der mündlichen Verhandlung  
 
vom 26. Oktober 2016 
 
für Recht erkannt: 
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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart vom 8. Februar 2013 - A 12 K 1125/12 - geändert. Die Klage wird abge-
wiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens in beiden 
Instanzen. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen. 
 

 

 

Tatbestand 
 

Der am 01.01.1968 in  geborene Kläger ist gambischer Staatsange-

höriger. Er reiste am 21.10.2010 auf dem Landweg aus Frankreich kommend 

in die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte hier am 10.01.2012 

seine Anerkennung als Asylberechtigter.  

 

Bei der Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Fol-

genden: Bundesamt) gab der Kläger am 11.01.2012 an, er habe sein Heimat-

land bereits im Jahr 1992 verlassen. Er sei in die USA zu einem Kongress 

gereist. Währenddessen habe es in Gambia den Regierungswechsel gege-

ben. Deshalb sei er in den USA geblieben und habe dort einen Asylantrag ge-

stellt. Dieser sei abgelehnt worden, weshalb er 2003 das US-Territorium wie-

der habe verlassen müssen. Insgesamt habe er sich in den USA elf Jahre 

aufgehalten. Er habe dort gearbeitet und mit seinem Verdienst seinen Le-

bensunterhalt selbst gesichert. Im August 2003 sei er auf eigene Kosten per 

Flugzeug in sein Heimatland zurückgereist. Er habe ohne Probleme den Flug-

hafenbereich Banjul verlassen können. Da seine Wohnung bereits wieder 

vermietet gewesen sei, habe er sich in ein Hotel begeben. Er habe dort ledig-

lich eine Nacht verbracht und sei dann unverzüglich per Fähre wieder ausge-

reist. Dann habe ihn jemand bis nach Dakar chauffiert. Im Senegal habe er 

sich drei Monate aufgehalten. Anschließend sei er per Bahn nach Mali gereist 

und dort bis Mai 2004 geblieben. Er habe dort überhaupt nichts gemacht und 

sei auch nicht behelligt worden. Im Laufe der Zeit sei ihm das Geld ausge-

gangen und er sei mit einem gefälschten malischen Pass nach Frankreich ge-

flogen. Dort habe er bis zum 21.11.2010 illegal gelebt; er habe dort nichts 
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gemacht, einige Freunde aus den USA hätten ihn finanziell unterstützt. Am 

22.11.2010 sei er mit der Bahn von Paris nach München gereist. Seine Erfah-

rungen in den USA hätten ihn zunächst von einer Asylantragstellung abgehal-

ten. Sein Leben in der Illegalität habe ihm schließlich zugesetzt und deshalb 

habe er einen Asylantrag gestellt; er habe ja keine Zukunftsperspektive ge-

habt. 

 

In Gambia sei er Mitglied einer Partei gewesen. Allerdings habe er die Details 

vergessen. Er habe sein Heimatland nicht aufgrund von Schwierigkeiten ver-

lassen, er habe vielmehr einen Kongress in den USA besucht. Nach dem Re-

gierungswechsel sei er in den USA geblieben, weil er Angst um sein Leben 

gehabt habe. Sein Asylantrag sei mit der Begründung abgelehnt worden, die 

politischen Verhältnisse hätten sich erneut geändert. Zunächst habe er jeden-

falls ein befristetes Aufenthaltsrecht in den USA erhalten; damit verknüpft 

gewesen sei auch eine Arbeitserlaubnis. Er habe in Gambia niemanden mehr, 

der ihm beim Aufbau einer Existenz helfen könnte. Hinsichtlich einer politi-

schen Verfolgung vermöge er nichts Neues zu berichten. Allerdings wolle er 

noch auf seine homosexuelle Veranlagung hinweisen. Dadurch könne er in 

Gambia große Schwierigkeiten bekommen. Bei der Asylantragstellung in den 

USA habe er dies nicht angegeben. Er habe sich auch in den USA zu seiner 

Veranlagung nicht bekennen könne. Er habe auch die Problematik nicht ge-

nau gekannt. In Gambia habe er seine Veranlagung unterdrücken müssen. 

Bei einer Rückkehr nach Gambia würden die Leute sicherlich seine Veranla-

gung erkennen. Er müsste dann mit dem Schlimmsten rechnen. Möglicher-

weise könnte auch seine politische Vergangenheit wieder ans Licht kommen. 

 

Mit Bescheid vom 13.03.2012 lehnte das Bundesamt den Antrag auf Aner-

kennung als Asylberechtigter ab und stellte fest, dass die Voraussetzungen 

für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Abschiebungsverbote 

nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht vorliegen, forderte den Kläger auf, die 

Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der 

Entscheidung zu verlassen, im Falle einer KIageerhebung innerhalb von 30 

Tagen nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens, und drohte ihm 
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für den Fall der Nichteinhaltung der Ausreisefrist die Abschiebung nach Gam-

bia an. Der Bescheid wurde dem Kläger am 22.03.2012 zugestellt. 

 

Am 03.04.2012 hat der Kläger beim Verwaltungsgericht Stuttgart Klage erho-

ben und schriftsätzlich beantragt, die Beklagte zu verpflichten, das Vorliegen 

von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 2 - 7 AufenthG festzustellen und 

den Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 13.03.2012 

aufzuheben, soweit er dem entgegensteht.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 08.02.2013, zu der der Kläger ohne sei-

nen Rechtsanwalt erschienen war, hat das Verwaltungsgericht neben dem 

schriftsätzlich formulierten Antrag auch die Anträge in die Niederschrift auf-

genommen, die Beklagte zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten an-

zuerkennen und festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 

AufenthG vorliegen. Im Tatbestand des Urteils ist der Antrag auf Verpflichtung 

der Beklagten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen, nicht mehr 

enthalten.  

 

In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger angegeben, die Frage nach 

einer heutigen Rückkehrgefährdung könne natürlich nur spekulativ beantwor-

tet werden. 2003 habe man jedoch am Flughafen in Banjul seine Personalpa-

piere eingezogen. Sein Vater sei 1995 in Sierra Leone verstorben. Aufgrund 

von Gesprächen mit Bekannten aus Gambia, die Kontakte zum Militär hätten, 

gehe er davon aus, dass man in seiner Heimat auch heute noch auf ihn auf-

merksam werden würde. Sein wesentliches Problem sei seine Homosexuali-

tät. In Gambia sei er heute auch wegen dieser Veranlagung gefährdet. 

 

Mit Urteil vom 08.02.2013 hat das Verwaltungsgericht die Beklagte verpflich-

tet festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG vorlie-

gen und dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist; den Be-

scheid vom 13.03.2012 hat es insoweit aufgehoben, als er dem entgegen-

steht. In den Entscheidungsgründen ist ausgeführt, der Kläger habe in der 

mündlichen Verhandlung eine Verfolgung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG in Gambia zur Überzeugung des Gerichts darlegen können. Der 
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Einzelrichter glaube dem Kläger, dass er homosexuell sei und deshalb in 

Gambia - angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalls - individuell und 

unmittelbar von Verfolgung bedroht sei. Die in die Sitzung eingeführten Er-

kenntnisquellen zur Verfolgung Homosexueller unter dem Regime Jammeh, 

der Homosexualität wohl „für einen westlichen Import halte, den es zu be-

kämpfen gelte“, seien eindrucksvoll. Homosexuell veranlagte Menschen wür-

den in Gambia offenbar bisweilen sogar „öffentlich gejagt“, jedenfalls einge-

sperrt bzw. strafrechtlich verfolgt. Es könne dahinstehen, ob in Gambia die 

Voraussetzungen einer Verfolgung Homosexueller als soziale Gruppe im Sin-

ne des § 60 Abs. 1 Satz 5 AufenthG i.V.m. Art. 10 lit. d QRL gegeben seien, 

insbesondere ob die für die Bejahung einer solchen Gruppenverfolgung auch 

für den Flüchtlingsschutz nach der Qualifikationsrichtlinie erforderliche „Ver-

folgungsdichte“ angesichts der Strafbarkeit „widernatürlicher“ körperlicher 

Kontakte gemäß Artikel 144 des gambischen Strafgesetzbuchs von 1965 und 

einer (später dementierten) Aufforderung durch Präsident Jammeh im Mai 

2008 an alle Homosexuellen, das Land zu verlassen, andernfalls sie geköpft 

würden, erreicht sei. Es könne weiter dahinstehen, ob die Annahme einer sol-

chen Verfolgung Homosexueller als soziale Gruppe i.S.d. § 60 Abs. 1 Satz 5 

AufenthG i. V.m. Art. 10 lit. c QRL voraussetze, dass staatliche Verfolgungs-

handlungen sowohl auf die öffentlich ausgelebte Homosexualität (sog. „forum 

externum“) als auch auf die im Verborgenen gelebte sexuelle Ausrichtung 

(sog. „forum internum“) abzielten,  oder ob ein homosexueller Mensch gene-

rell darauf verwiesen werden könne, seine sexuelle Ausrichtung nach außen 

nicht bekannt werden zu lassen. Dies ergebe sich im vorliegenden Einzelfall 

daraus, dass der Kläger zur Überzeugung des Gerichts eine unmittelbar dro-

hende individuelle Verfolgung in Gambia bzw. eine Vorverfolgung im Sinne 

des Art. 4 Abs. 4 QRL überzeugend dargelegt habe. Der Einzelrichter glaube 

dem Kläger, dass er homosexuell sei und aufgrund der Vorfälle bei seiner 

Einreise am Flughafen in Banjul 2003 auch heute noch in Zusammenschau 

mit seinen früheren, offenbar bekannt gewordenen politischen Aktivitäten, in 

Gambia mit einer Verfolgung und Bestrafung jedenfalls aufgrund „widernatür-

licher“ körperlicher Kontakte gemäß Artikel 144 des gambischen Strafgesetz-

buchs von 1965 rechnen müsse. Letzteres stelle keine „konkrete Gefahr einer 

nach der Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung“ 
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dar, welche nach § 60 Abs. 6 AufenthG einer Abschiebung nicht entgegenste-

he, sondern eine unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung 

oder Bestrafung, die gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. c QRL als Verfolgung einzustu-

fen sei. Auch der Umstand, dass der Kläger seine Homosexualität bei dem 

Asylverfahren in den USA nicht angegeben habe, spreche nicht gegen ihn. 

Zum einen dürfte damals keine vergleichbar gefährliche Situation für homose-

xuell veranlagte Menschen in Gambia gewesen sein. Zum anderen erkläre 

sich dies für den Einzelrichter aus der - auch in der mündlichen Verhandlung 

ersichtlichen - glaubhaft geschilderten Angst und Scham, über seine Homo-

sexualität öffentlich zu sprechen. Dass der Kläger sich seiner sexuellen Aus-

richtung schäme, sei angesichts des aus den Erkenntnismitteln ersichtlichen 

Umgangs mit Homosexualität in Gambia nicht verwunderlich und habe dem 

Kläger in der mündlichen Verhandlung auch deutlich angemerkt werden kön-

nen. Er habe auf das Gericht im Übrigen durchgängig glaubhaft gewirkt. So 

habe er etwa - obwohl dies für ihn im Hinblick auf zu befürchtende Verfolgung 

nachteilig sei - selbst freimütig eingeräumt, dass seine politischen Aktivitäten 

so lange zurücklägen, dass sich allein hieraus ergebende Gefahren spekulativ 

seien. Auf der Grundlage der Berichte des Klägers über seine Kontakte und 

Informationen aus Gambia müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass 

seine homosexuelle Veranlagung in seiner Heimat bekannt würde und er des-

halb konkret und schwerwiegend bedroht würde. Auch im Lichte der Ent-

scheidung des EuGH vom 05.09.2012 in der Rechtssache Y und Z (C-71/11 

und C-99/11) könne der Kläger jedenfalls im vorliegenden Fall auch nicht da-

rauf verwiesen werden, seine sexuelle Neigung im Verborgenen auszuleben 

und erneut dauerhaft „zu unterdrücken“. Mithin sei er nach Überzeugung des 

Gerichts angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalls in Gambia als 

Homosexueller individuell und unmittelbar von Verfolgung bedroht. Nach al-

lem sei der Klage auf Flüchtlingsanerkennung unter Aufhebung des entge-

genstehenden Teils des angefochtenen Bescheids stattzugeben gewesen, 

sodass über die hilfsweise gestellten Anträge nicht mehr zu entscheiden sei. 

 

Auf den Antrag der Beklagten hat der Senat mit Beschluss vom 25.04.2013    

- A 9 S 654/13 - die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts we-

gen Versagung des rechtlichen Gehörs zugelassen. 
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Die Beklagte trägt vor, der vom Verwaltungsgericht bejahte Anspruch auf Zu-

erkennung der Flüchtlingseigenschaft könne bereits deshalb kein Streitge-

genstand sein oder noch werden, weil hierüber bereits bestandskräftig ent-

schieden worden sei. Eine darauf gerichtete Klageerweiterung nach Eintritt 

der Unanfechtbarkeit scheide aus. Streitgegenständlich sei mithin nur noch, 

ob ein Anspruch auf das unionsrechtliche oder - hilfsweise - das nationale 

ausländerrechtliche Abschiebungsverbot bestehe. Sie vermöge weiterhin 

nicht die Überzeugung zu gewinnen, dass der Kläger unter dem Druck einer 

individuell erlittenen bzw. unmittelbar bevorstehenden Verfolgung ausgereist 

wäre. Soweit das Verwaltungsgericht demgegenüber meine, die Darlegung 

einer überzeugend drohenden bzw. erlittenen Vorverfolgung in Gambia fest-

stellen zu können, lege es in den Urteilsgründen nicht dar, worauf diese Fol-

gerung tragfähig zu stützen wäre. Aus der kargen, im Übrigen namentlich 

auch zu Art wie den individuellen Konsequenzen der geltend gemachten Ho-

mosexualität schweigenden Niederschrift der mündlichen Verhandlung ergebe 

sich ebenfalls nichts für insoweit überzeugende klägerische Darstellungen. In 

der persönlichen Anhörung bei ihr habe der Kläger im Übrigen ausdrücklich 

noch mitgeteilt, er habe bei seiner kurzfristigen Rückkehr nach Gambia im 

August 2003 ohne Probleme den Flughafenbereich Banjul verlassen können 

und im Anschluss daran ebenso wenig weitere Probleme gehabt. Zu in der 

mündlichen Verhandlung anderen Angaben, dem dann evident bestehenden 

Widerspruch in der klägerischen Darstellung sowie der aus Sicht des Verwal-

tungsgerichts nachvollziehbaren Auflösung eines solchen Widerspruchs 

schweige das Urteil. Insgesamt werde somit nicht erkennbar, dass bzw. wes-

halb sich der Kläger auf die Nachweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 QRL 

sollte stützen können. 

 

Selbst für den Fall der identitätsprägenden Homosexualität werde sich aus 

der Quellenlage keine allgemein im Heimatland beachtlich wahrscheinliche 

Gefährdung bzw. sonstige im Sinne eines Abschiebungsverbots relevante Si-

tuation ableiten lassen. Beispielsweise werte der Österreichische Asylge-

richtshof mit Erkenntnis vom 29.03.2012 die Auskunftslage dahin, es sei den 

Berichten nicht zu entnehmen, dass - trotz der Äußerungen des gambischen  
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Präsidenten - alle Homosexuellen systematisch tatsächlich existenzbedro-

hend verfolgt bzw. gerichtlich verurteilt würden. Im Gegenteil sei bis heute 

eine entsprechende Verurteilung nicht bekannt, wie sich aus der ständigen 

Beobachtung aktueller Medienberichte zu Gambia ergebe. Auch die unbestrit-

tene Ablehnung der Homosexualität in weiten Bevölkerungsteilen Gambias 

bedeute keine „automatisch asylrelevante“ Gruppenverfolgung. Es habe eine 

Einzelfallprüfung, je nach sonstiger Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers 

und den Umständen des Einzelfalls, stattzufinden. Die zwischenzeitlich hin-

zugekommenen Auskünfte böten kein erkennbar anderes Bild.  

 

Für das unionsrechtliche Abschiebungsverbot relevant seien allein Gefähr-

dungen im Sinne des Art. 15 QRL. Anders als hinsichtlich der Eingriffsschwe-

re beim Flüchtlingsstatus sei beim unionsrechtlichen Abschiebungsverbot im 

Übrigen nicht geregelt, dass die nötige Intensität auch durch die Kumulierung 

unterschiedlicher Maßnahmen erreicht werden könnte. Für das nationale aus-

länderrechtliche Abschiebungsverbot zeige sich nichts anderes, zumal selbst 

zum Asylanspruch nach Art. 16a Abs. 1 GG höchstrichterlich geklärt sei, dass 

Eingriffe, die unterschiedliche Schutzgüter mit einer jeweils nicht asylrelevan-

ten Intensität träfen, auch in ihrer Gesamtheit keine Verfolgung seien. Von 

daher könne sich ein Anspruch auf ein Abschiebungsverbot auch nicht gene-

rell aus der sozialen Diskriminierung Homosexueller in weiten Bevölkerungs-

schichten Gambias herleiten.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 8. Februar 2013 - A 
12 K 1125/12 - zu ändern und die Klage abzuweisen.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

die Berufung zurückzuweisen, 
 
hilfsweise die Beklagte zu verpflichten, ihm subsidiären Schutz nach    
§ 4 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 60 Abs. 2 AufenthG zu gewähren,  
 



- 9 - 

weiter hilfsweise die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass natio-
nale Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG 
vorliegen, 
 
und den Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 
13.03.2012 aufzuheben, soweit er dem entgegensteht. 
 

Er verteidigt das angefochtene Urteil und macht geltend, die Klageerhebung 

gegen den Bescheid der Beklagten vom 13.03.2012 sei umfassend erfolgt. 

Aus der Begründung der Klage ergebe sich kein Anhaltspunkt, dass eine Be-

schränkung auf die Zuerkennung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 

AufenthG (a.F.) gewollt gewesen sei. Der Antrag werde mit der Klageschrift 

nur angekündigt, gestellt werde er gemäß § 103 Abs. 3 VwGO erst in der 

mündlichen Verhandlung. Auch nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts 

Sigmaringen vom 15.10.2012 müsse für ihn aufgrund seiner Homosexualität 

von einer ernsthaften konkreten Gefahr ausgegangen werden, dass er wegen 

seiner sexuellen Ausrichtung als eines für ihn unverfügbaren Merkmals mit 

schwerer Diskriminierung bzw. einer Haftstrafe rechnen müsse. Nach den vor-

liegenden Informationen komme es in Gambia regelmäßig zu Verhaftungen 

aufgrund von Homosexualität. Insoweit verweise er auf die Pressemeldung 

vom 11.04.2012, wonach im April 2012 15 Männer aufgrund ihrer Homosexua-

lität verhaftet worden seien. Auch in jüngster Zeit sei Staatspräsident Jammeh 

in der Öffentlichkeit mit regelrechten Hasstiraden gegenüber Homosexuellen 

in Erscheinung getreten. So habe er in einer Rede anlässlich der Eröffnung 

des Parlaments in Banjul in Anwesenheit ausländischer Diplomaten und hoher 

Würdenträger abermals mitgeteilt, dass Homosexualität in Gambia nicht er-

laubt sei und er weiterhin zu seinen früheren Erklärungen stehe, in denen er 

Homosexualität eindeutig verurteilt habe. Nach den Erklärungen des Staats-

präsidenten sei Homosexualität unmenschlich, wobei er noch nie „ein homo-

sexuelles Huhn oder einen schwulen Truthahn gesehen habe“. Nach den 

Aussagen des Staatspräsidenten werde es in seinem Land auch weiterhin 

keine Gnade für Homosexuelle geben, im Gegenteil, „man werde sie in Frau-

engefängnisse stecken“. Weiter habe der Staatspräsident zu verstehen gege-

ben, dass Homosexuelle in Gambia nicht willkommen seien und sie es bereu-

en würden, geboren worden zu sein, wenn man sie erwische. Die Situation 

homosexueller Menschen habe sich in Gambia spätestens seit 2014 mit dem 
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Erlass von Gesetzesverschärfungen gegen Homosexuelle dramatisch ver-

schlechtert. Homosexualität werde nunmehr seit Inkrafttreten des Gesetzes 

gegen schwere Homosexualität am 09.10.2014 mit lebenslanger Freiheitsstra-

fe geahndet. Zeitgleich mit Inkrafttreten des Gesetzes gingen gambische Be-

hörden vermehrt gegen LGBTI vor. In Haft komme es zu Folter. Zunehmend 

durch die Hetzkampagnen des Präsidenten beteiligten sich daran auch hohe 

Regimefunktionäre. Angehörige der LGBTI seien schutzlos Übergriffen auch 

aus der Bevölkerung ausgesetzt. Hinzu komme, dass aufgrund verschiedener 

Hinweise der konkrete Verdacht bestehe, dass das Regime in Gambia auch 

Personen im Ausland überwache. Im Falle einer Rückkehr drohe ihm aufgrund 

seiner Homosexualität Inhaftierung und Folter. 

 

Wegen des übrigen Vorbringens der Beteiligten wird auf die gewechselten 

Schriftsätze, wegen der sonstigen Einzelheiten auf die einschlägigen Akten 

der Beklagten und die Gerichtsakten des Verwaltungsgerichts Stuttgart ver-

wiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 
 

Der Senat konnte in der Sitzung vom 26.10.2016 verhandeln und in der Sache 

entscheiden, obwohl die Beklagte nicht vertreten war. Denn sie ist in der ord-

nungsgemäßen Ladung auf diese Möglichkeit hingewiesen worden (vgl. § 102 

Abs. 2 VwGO). 

 

Die Berufung der Beklagten ist nach Zulassung durch den Senat statthaft und 

auch im Übrigen zulässig. Sie ist auch begründet. Das Verwaltungsgericht hat 

die Beklagte zu Unrecht verpflichtet festzustellen, dass die Voraussetzungen 

des § 60 Abs. 1 AufenthG vorliegen und dem Kläger die Flüchtlingseigen-

schaft zuzuerkennen ist. Der Kläger hat zum maßgeblichen Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung (I.) keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft (II.), keinen Anspruch auf die Gewährung subsidiären Schut-

zes (III.) und keinen Anspruch auf die Feststellung des Bestehens eines nati-
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onalen Abschiebungsverbots (IV.). Auch die Abschiebungsandrohung des 

Bundesamts ist rechtmäßig (V.). 

 

I. Für die Beurteilung des Begehrens des Klägers ist auf den Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat abzustellen (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 

Halbs. 1 AsylG). Maßgeblich in rechtlicher Hinsicht ist deshalb das zuletzt 

durch Art. 6 des Integrationsgesetzes vom 31.07.2016 (BGBI l S. 1939) geän-

derte Asylgesetz. 

 

Die erstinstanzlich gestellten Klageanträge sind im Hinblick auf die aktuelle 

Rechtslage, insbesondere auf die seit 01.12.2013 geltenden §§ 3 ff. AsyIG 

(vgl. Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU vom 

28.08.2013, BGBI l S. 3474), wie folgt zu verstehen (vgl. zum Folgenden auch 

VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 05.10.2016 - A 10 S 332/12 -, juris):  

 

Der nach der Verhandlungsniederschrift des Verwaltungsgerichts auf die Ver-

pflichtung zur Anerkennung als Asylberechtigter nach Art. 16a GG und auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gerichtete Hauptantrag ist weder 

durch die genannte noch durch sonstige Gesetzesnovellen berührt worden. 

 

Der auf die Feststellung des Vorliegens von Abschiebungsverboten nach § 60 

Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG in der zum Zeitpunkt des Ergehens des verwal-

tungsgerichtlichen Urteils geltenden Fassung gerichtete Hilfsantrag (so die 

Fassung in der Verhandlungsniederschrift) ist nunmehr zum einen als Hilfsan-

trag auf die Verpflichtung zur Gewährung subsidiären Schutzes nach § 4 Abs. 

1 AsylG i.V.m. § 60 Abs. 2 AufenthG auszulegen. Denn in § 60 Abs. 2 Satz 1 

AufenthG sind die bisher in § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 AufenthG enthaltenen 

Abschiebungsverbote zusammengefasst worden (vgl. BT-Drs. 17/13063, S. 

25). Soweit der Antrag darüber hinaus (hilfsweise) auf die Feststellung von 

(nationalen) Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5  oder 7 Satz 1 AufenthG  

gerichtet ist, kann er ohne Änderung weiterverfolgt werden; diese Vorschriften 

sind nicht geändert worden. 
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II. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der FIüchtlingseigen-

schaft gemäß § 3 Abs. 4 AsylG (und auch nicht auf Anerkennung als Asylbe-

rechtigter gemäß Art. 16a Abs. 1 GG). Denn insoweit ist die Klage wegen 

Versäumung der Klagefrist unzulässig.  

 

Der dem Kläger am 22.03.2012 zugestellte Bescheid der Beklagten vom 

13.03.2012 enthält unter Nr. 1 seines Tenors die Regelung, dass der Antrag 

auf Anerkennung als Asylberechtigter abgelehnt wird, und unter Nr. 2 die Re-

gelung, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft nicht vorliegen. In Nr. 3 wird ausgesprochen, dass Abschiebungsverbo-

te nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen, und Nr. 4 

enthält eine Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung. Gegenstand 

der dagegen am 03.04.2012 beim Verwaltungsgericht erhobenen Verpflich-

tungsklage des bereits damals anwaltlich vertretenen Klägers war lediglich 

die Verpflichtung der Beklagten, bei ihm das Vorliegen von Abschiebungsver-

boten nach § 60 Abs. 2 - 7 AufenthG festzustellen und den Bescheid des 

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 13.03.2012 aufzuheben, so-

weit er dem entgegensteht. Hinsichtlich der in Nr. 1 und Nr. 2 getroffenen Re-

gelungen hat der Kläger den Bescheid nicht innerhalb der am 05.04.2012 ab-

gelaufenen zweiwöchigen Klagefrist des § 74 Abs. 1 AsylVfG a.F. angegriffen. 

Insoweit ist der Bescheid der Beklagten vom 13.03.2012 deshalb bestands-

kräftig geworden.  

  

Daran ändert auch die in der Klageschrift gewählte Formulierung nichts, es 

werde Klage „gegen den Bescheid der Beklagten vom 13.03.2012“ erhoben. 

Dies gilt schon deshalb, weil die im Anschluss formulierten Anträge (vgl. § 82 

Abs. 1 Satz 2 VwGO) eindeutig und auf die Feststellung der Abschiebungs-

verbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG und die teilweise Aufhebung des 

Bescheids beschränkt sind. Auch bei einer nach § 88 VwGO gebotenen Aus-

legung des Begehrens des Klägers ergibt sich kein Anhaltspunkt dafür, dass 

die Klage auch auf die Verpflichtung, ihn als Asylberechtigten anzuerkennen 

und ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, bezogen sein sollte.  
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Dass § 103 Abs. 3 VwGO (verfahrensrechtlich) die Stellung der Anträge in der 

mündlichen Verhandlung vorsieht, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Ein 

mit der Klageschrift gestellter Antrag ist zwar insoweit ein lediglich angekün-

digter, als es dem Kläger grundsätzlich unbenommen ist, zu einem späteren 

Zeitpunkt, etwa im Rahmen einer mündlichen Verhandlung, einen anderen, 

auch inhaltlich abweichenden Antrag zu stellen. Gleichwohl bestimmt der an-

gekündigte Antrag den Streitgegenstand entscheidend mit und ist für das wei-

tere Verfahren von maßgeblicher Bedeutung. Kommt es etwa zu einer Ent-

scheidung ohne mündliche Verhandlung, so ist der (angekündigte) Antrag der 

gerichtlichen Entscheidung zu Grunde zu legen, falls er nicht vorher vom Klä-

ger geändert wird. Im Falle einer Änderung des (angekündigten) Klageantrags 

ist der geänderte Antrag zudem an den Voraussetzungen des   § 91 VwGO für 

eine Klageänderung zu messen. Auch dies belegt die Relevanz eines schrift-

sätzlich gestellten Antrags (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 

10.08.2010 - 18 A 2928/09 -, juris, m.w.N.). Deshalb wäre es auch unerheb-

lich - und würde den Eintritt der (Teil-)Bestandskraft nicht hindern -, wenn der 

Prozessbevollmächtigte - wie hier nicht -  die Anträge ausdrücklich lediglich 

angekündigt hätte (vgl. BVerwG, Beschluss vom 30.07.2010 - 8 B 125.09 -, 

juris).  

 

Die vom Kläger innerhalb der Klagefrist des § 74 Abs. 1 AsylVfG a.F. nicht 

angegriffenen Teile der im Bescheid vom 13.03.2012 getroffenen Gesamtre-

gelung waren auch einer (Teil-)Bestandskraft zugänglich. Die Verwaltungsge-

richtsordnung gibt nicht vor, wann und unter welchen Voraussetzungen die 

Regelungen eines Verwaltungsakts teilbar und damit der teilweisen Be-

standskraft zugänglich sind. Vielmehr knüpft sie, wie sich aus § 113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO („Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist ...“) ergibt, an die 

nach materiell-rechtlichen Vorschriften zu beurteilende Teilbarkeit an (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 30.07.2010, a.a.O.). Eine solche Teilbarkeit der in 

dem Bescheid vom 13.03.2012 getroffenen Regelungen war im vorliegenden 

Fall gegeben. Denn die Ansprüche auf Anerkennung als Asylberechtigter und 

auf Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft sowie die Ansprüche auf unionsrechtli-

chen (§ 60 Abs. 2, 3 oder 7 Satz 2 AufenthG) und nationalen Abschiebungs-
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schutz (§ 60 Abs. 5 oder 7 Satz 1 AufenthG) bilden entweder eigenständige 

Streitgegenstände oder jedenfalls rechtlich abtrennbare Streitgegenstandstei-

le, die zudem in einem bestimmten Rangverhältnis stehen (vgl. BVerwG, Ur-

teile vom 15.04.1997 - 9 C 19.96 -, BVerwGE 104, 260, und vom 08.09.2011  

- 10 C 14.10 -, BVerwGE 140, 319).  

 

Diese nach Ablauf der Klagefrist eingetretene Unanfechtbarkeit des bezeich-

neten Teils der Gesamtregelung kann nicht nachträglich durch eine spätere 

Änderung bzw. Erweiterung des Klagebegehrens wieder beseitigt werden (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 30.07.2010, a.a.O.). Sowohl bei einer Klageände-

rung (§ 91 VwGO) als auch bei einer Klageerweiterung (§ 173 Satz 1 VwGO 

i.V.m. § 264 Nr. 2 ZPO) müssen die Sachurteilsvoraussetzungen auch hin-

sichtlich des erweiterten Teils der Klage vorliegen und von Amts wegen ge-

prüft werden. Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der Klagefrist (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 30.07.2010, a.a.O.). Die (erst) in der mündlichen 

Verhandlung am 08.02.2013 vor dem Verwaltungsgericht vorgenommene Kla-

geerweiterung bezog sich indes auf einen nach Ablauf der Klagefrist des § 74 

Abs. 1 AsylVfG a.F. bestandskräftig gewordenen Teil des Bescheids vom 

13.03.2012. Sie ist deshalb unzulässig. 

 

III. Dem Kläger steht kein Anspruch auf Zuerkennung subsidiären Schutzes 

gemäß § 4 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 60 Abs. 2 AufenthG zu. Gemäß § 4 Abs. 1 

Satz 1 AsylG ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhal-

tige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunfts-

land ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt die Verhän-

gung oder Vollstreckung der Todesstrafe (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AsylG), Fol-

ter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (§ 4 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG) oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt 

im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

(§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG). In diesem Rahmen sind gemäß § 4 Abs. 3 

AsylG die §§ 3c bis 3e AsylG entsprechend anzuwenden. 
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Diese Vorschrift enthält nunmehr den Regelungskomplex zum subsidiären 

Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13.12.2011 (ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9, im Folgenden: RL 

2011/95/EU). Nach Art. 2 Buchst. f RL 2011/95/EU bezeichnet der Begriff 

„Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz“ einen Antragsteller, der stich-

haltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass er bei einer Rückkehr 

in sein Herkunftsland tatsächlich Gefahr liefe, einen ernsthaften Schaden im 

Sinne des Art. 15 zu erleiden.  

 

In Umsetzung von Art. 15 RL 2011/95/EU definiert § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylG 

abschließend die drei Fallgruppen des ernsthaften Schadens. Die hier allein 

in Betracht kommende Nr. 2 verweist wie auch Art. 15 Buchst. b RL 

2011/95/EU lediglich auf den als ernsthaften Schaden bezeichneten Begriff 

„Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung“, 

lässt aber die Frage, nach welchen Kriterien dieser festzustellen ist, offen. Mit 

dem Hinweis auf „stichhaltige Gründe“ in Art. 2 Buchst. f RL 2011/95/EU wird 

die Rechtsprechung des EGMR zu den Substantiierungspflichten nach Art. 3 

EMRK in Bezug genommen (vgl. Urteil der Großen Kammer vom 28.02.2008, 

- Nr. 37201/06 - Saadi -, NVwZ 2008, 1330). Der Antragsteller muss die Um-

stände und Tatsachen, die für die von ihm geltend gemachte Gefahr un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung maßgebend sind, von sich aus 

konkret, in sich stimmig und erschöpfend vortragen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1, Abs. 

5 Buchst. c RL 2011/95/EU). Ihn trifft insoweit eine Darlegungslast (Art. 4 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Buchst. c RL 2011/95/EU; § 25 Abs. 2 AsylG; Marx, 

AsylVfG, 8. Aufl. 2014, § 4 Rn. 39 ff.). Anders als beim Flüchtlingsschutz 

kommt es ausschließlich auf den nach objektiven Grundsätzen zu ermitteln-

den ernsthaften Schaden und nicht auf eine begründete Furcht vor einer der-

artigen Gefahr an (§ 4 Abs. 3 Satz 2 AsylG). Bei der Entscheidung darüber, 

ob die Gefahr von Misshandlungen besteht, sind die absehbaren Folgen einer 

Abschiebung im Zielstaat unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 

Lage und der besonderen Umstände des Betroffenen zu prüfen (EGMR, Urteil 

der Großen Kammer vom 28.02.2008, a.a.O.). Das tatsächliche Risiko bezieht 

sich auf eine „objektive Gefahr“, einer Art. 3 EMRK zuwiderlaufenden Behand-

lung unterworfen zu werden. Der EGMR differenziert dabei zwischen unerheb-
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lichen, bloßen Möglichkeiten sowie dem beachtlichen ernsthaften Risiko einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung (EGMR, Urteil vom 

30.10.1991 - Nr. 13163/87 u.a., Vilvarajah u.a./Großbritannien -, NVwZ 1992, 

869; Urteil der Großen Kammer vom 28.02.2008, a.a.O.) Damit wird das 

ernsthafte und individualisierbare Risiko, einer Art. 3 EMRK verletzenden Be-

handlung ausgesetzt zu werden, zum Gegenstand der Gefahrenprognose 

(Marx, a.a.O., § 4 Rn. 41). 

 

Die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde oder einen sonsti-

gen ernsthaften Schaden erlitten hat beziehungsweise von solcher Verfolgung 

oder einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, ist ein ernsthafter Hin-

weis darauf, dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung begründet ist 

beziehungsweise dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu 

erleiden, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass der An-

tragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden be-

droht wird (Art. 4 Abs. 4 RL 2011/95/EU; vgl. auch  Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 

2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004, ABl. L 304 vom 30.09.2004, S. 12, 

ber. Abl. L 204 vom 05.08.2005, S. 24, im Folgenden RL 2004/83/EG). Der 

der Prognose zugrunde zu legende Wahrscheinlichkeitsmaßstab bleibt da-

nach unverändert, auch wenn der Antragsteller bereits Vorverfolgung oder 

einen ernsthaften Schaden im Sinne des Art. 15 RL 2011/95/EG erlitten hat 

(vgl. zum Folgenden Senatsurteile vom 07.03.2013 - A 9 S 1872/12 und A 9 S 

1873/12 -, jeweils juris). Der in dem Tatbestandsmerkmal „tatsächlich Gefahr 

liefe“ des Art. 2 Buchst. f RL 2011/95/EU (vgl. auch Art. 2 Buchst. e RL 

2004/83/EG) enthaltene Wahrscheinlichkeitsmaßstab orientiert sich an der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser 

stellt bei der Prüfung des Art. 3 EMRK, wie dargelegt, auf die tatsächliche Ge-

fahr ab („real risk“, zu diesem Begriff: EGMR, Urteil der Großen Kammer vom 

28.02.2008, a.a.O.); das entspricht dem Maßstab der beachtlichen Wahr-

scheinlichkeit (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.02.2013 - 10 C 23.12 -, BVerwGE 

146, 67). Art. 4 Abs. 4 RL 2011/95/EU privilegiert den Vorverfolgten bezie-

hungsweise Geschädigten auf andere Weise: Wer bereits Verfolgung bezie-

hungsweise einen ernsthaften Schaden erlitten hat, für den streitet die tat-

sächliche Vermutung, dass sich frühere Handlungen und Bedrohungen bei 
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einer Rückkehr in das Herkunftsland wiederholen werden. Die Vorschrift misst 

den in der Vergangenheit liegenden Umständen Beweiskraft für ihre Wieder-

holung in der Zukunft bei (vgl. EuGH, Urteil der Großen Kammer vom 

02.03.2010 - Rs. C-175/08 u.a. - Abdulla -, NVwZ 2010, 505). Dadurch wird 

der Vorverfolgte beziehungsweise Geschädigte von der Notwendigkeit entlas-

tet, stichhaltige Gründe dafür darzulegen, dass sich die verfolgungsbegrün-

denden beziehungsweise schadensstiftenden Umstände bei Rückkehr in sein 

Herkunftsland erneut realisieren werden. Es gelten nicht die strengen Maß-

stäbe, die bei fehlender Vorverfolgung anzulegen sind (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 27.04.2010 - 10 C 5.09 -, BVerwGE 136, 377).  

 

Davon ausgehend steht nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung zur 

Überzeugung des Senats fest, dass dem Kläger im Falle seiner Rückkehr 

nach Gambia nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Scha-

den im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylG droht.  

 

1. Der Kläger ist im Jahr 1992 legal und ersichtlich unverfolgt bzw. ohne ei-

nen ernsthaften Schaden erlitten zu haben oder davon bedroht gewesen zu 

sein, aus seinem Heimatland ausgereist. Die Auffassung des Verwaltungsge-

richts, dass der Kläger eine unmittelbar drohende individuelle Verfolgung in 

Gambia bzw. eine Vorverfolgung i.S.d. Art. 4 Abs. 4 RL 2005/83/EG überzeu-

gend dargelegt habe, ist nicht nachvollziehbar. Er hat selbst gegenüber dem 

Bundesamt angegeben, dass er sein Heimatland nicht aufgrund von Schwie-

rigkeiten verlassen habe, sondern vielmehr, um in den USA einen Kongress 

zu besuchen. Soweit das Verwaltungsgericht meint, dass der Kläger aufgrund 

der Vorfälle bei seiner Einreise am Flughafen in Banjul 2003 auch heute noch 

in Zusammenschau mit seinen früheren, offenbar bekannt gewordenen politi-

schen Aktivitäten in Gambia mit einer Verfolgung und Bestrafung jedenfalls 

aufgrund „widernatürlicher“ körperlicher Kontakte gemäß Art. 144 des gambi-

schen Strafgesetzbuchs von 1965 rechnen müsse, ist dies schon aus sich 

heraus nicht geeignet, eine Vorverfolgung plausibel zu begründen. Aber auch 

darüber hinaus trifft diese Auffassung nicht zu, denn „Vorfälle bei seiner Ein-

reise am Flughafen in Banjul 2003“ sind nicht erkennbar. Im Gegenteil: Der 

Kläger hat gegenüber dem Bundesamt die Frage, ob er nach seiner Ankunft 
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im Flughafen von den Sicherheitskräften verhört worden sei, verneint und 

ausdrücklich erklärt, er habe den Flughafenbereich Banjul ohne Probleme ver-

lassen können. Da seine Wohnung bereits wieder vermietet gewesen sei, ha-

be er sich in ein Hotel begeben und sei am nächsten Tag wieder ausgereist. 

Seiner pauschalen Behauptung, seine Personalpapiere seien von den gambi-

schen Behörden eingezogen worden, hat er schon vor dem Bundesamt er-

kennbar keine weitere Bedeutung zugemessen. Gegenteiliges hat auch das 

Verwaltungsgericht nicht festgestellt und auch die Behauptung, die früheren 

politischen Aktivitäten des Klägers seien offenbar bekannt geworden, nicht 

nachvollziehbar belegt. Das Vorbringen des Klägers gibt dafür jedenfalls 

nichts her. Im Übrigen hat er auch keine nachvollziehbaren Angaben zu frühe-

ren politischen Aktivitäten machen können. Er hat lediglich erklärt, er sei Mit-

glied einer Partei gewesen, allerdings habe er die Details vergessen. Danach 

fehlt es völlig an Anhaltspunkten dafür, dass der Kläger sein Heimatland ver-

lassen hat, nachdem er einen ernsthaften Schaden erlitten hätte oder unmit-

telbar davon bedroht gewesen wäre. Auf die Nachweiserleichterung des Art. 4 

Abs. 4 RL 2011/95/EU kann er sich mithin nicht berufen. 

 

2. Anhaltspunkte dafür, dass ihm bei einer Rückkehr aufgrund seiner nicht 

näher substantiierten politischen Aktivitäten nunmehr mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit ein ernsthafter Schaden droht, lassen sich dem Vorbringen des  

Klägers nicht entnehmen. Auch darüber hinaus ist nicht erkennbar, dass er in 

das Blickfeld der gambischen Sicherheitsbehörden geraten wäre und ihm nun 

ein ernsthafter Schaden drohte. Dies gilt auch mit Blick auf seinen langjähri-

gen Auslandsaufenthalt, wie im Übrigen auch seine problemlose Wiederein-

reise im Jahr 2003 zeigt. Eine Änderung der Gefährdungslage ist weder sub-

stantiiert dargetan - der vage Hinweis auf Gespräche mit Bekannten aus 

Gambia, die Kontakte zum Militär hätten, reicht dafür nicht aus - noch er-

kennbar. 

 

Soweit er auf seine Homosexualität verwiesen hat, vermag der Senat - auch 

wenn er davon ausgeht, dass der Kläger homosexuell ist - bei der gebotenen 

Gesamtwürdigung seiner Person und seines gesellschaftlichen Lebens und 

darauf aufbauend einer individuellen Gefahrenprognose (vgl. dazu EGMR, 
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Urteil der Großen Kammer vom 28.02.2008, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 

13.02.2014 - 10 C 6.13 -, NVwZ-RR 2014, 487; Senatsurteile v. 07.03.2013, 

a.a.O.) nicht festzustellen, dass ihm deshalb bei einer Rückkehr nach Gambia 

mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Schaden droht. 

 

Zur Situation von Homosexuellen in Gambia (vgl. dazu auch VG Freiburg, Ur-

teil vom 28.06.2016 - A 3 K 1376/15 -, juris; VG Sigmaringen, Urteil vom 

27.09.2012 - A 8 K 196/11 -, juris, und Urteil vom 17.10.2012 - A 1 K     

201/11 -) hat das Auswärtige Amt bereits 2009 dargelegt (Auskunft vom 

23.06.2009 an das BAMF), dass Homosexualität in Gambia strafbar sei. Nach 

Art. 144 des gambischen Strafgesetzbuchs seien - auch einvernehmliche - 

„widernatürliche“ körperliche Kontakte sowie der Versuch, solche Kontakte 

einzugehen, mit einer Gefängnisstrafe von 4 bis 14 Jahren bewehrt. Homose-

xualität falle nach allgemeiner gambischer (Rechts-)Auffassung unter wider-

natürliche Akte. Sie seien auch dann strafbar, wenn sie nicht in der Öffent-

lichkeit begangen würden. Homosexuelle würden häufig in flagranti erwischt, 

ansonsten dienten als Beweise Zeugenaussagen oder Aussagen der „Opfer“, 

wenn ihnen z.B. von Homosexuellen angeblich „widernatürliche“ Avancen 

gemacht würden. In der Praxis zeigten Homosexuelle ihre Neigung nicht in 

der Öffentlichkeit. Polizeiaktionen gegen Homosexuelle seien nicht an der 

Tagesordnung, kämen aber immer wieder vor. Viele Fälle würden der Polizei 

von Privatpersonen angezeigt. Bei den der Botschaft bekannten Fällen han-

dele es sich meist um Anklagen wegen Homosexualität in Verbindung mit Pä-

dophilie gegen (weiße) Ausländer, zum Teil Touristen. Mehrere Verfahren ver-

liefen aber nach Zahlung hoher Kautionen im Sand, Urteile würden in diesem 

Fällen selten gesprochen. Es gebe in Gambia keine Orte, an denen von Tole-

ranz gegenüber Homosexuellen ausgegangen werden könne.  

 

In der Auskunft vom 16.12.2014 an das VG Sigmaringen führt das Auswärtige 

Amt aus, seit 2013 komme es verstärkt zu Diskriminierung und auch rechtli-

cher Verfolgung von Homosexuellen in Gambia. Art. 144 des Strafgesetz-

buchs verbiete alle Arten von „acts of gross indecency/unnatural behaviour“, 

der Strafrahmen betrage bis zu 14 Jahren Haft. Hierunter fielen u.a. öffentli-

cher (heterosexueller) Geschlechtsverkehr, Exhibitionismus oder Homosexua-
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lität. Es sei zu einzelnen Verhaftungen, aber nicht zu Verurteilungen gekom-

men (wegen Mangel an Beweisen). Im August 2014 habe das gambische Par-

lament ein neues Gesetz (neuer Art. 144A) zu „aggrevated homosexuality“ 

verabschiedet, das Staatspräsident Jammeh am 09.10.2014 unterzeichnet 

habe und das seitdem in Kraft sei. Es sehe für homosexuelle Handlungen 

mit/von Minderjährigen, Behinderten, HIV-Positiven oder Schutzbefohlenen 

eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. In den aktuellen Reise- und Sicherheits-

hinweisen des Auswärtigen Amtes zu Gambia (Stand: 17.10.2016) heißt es, 

hohe Repräsentanten des gambischen Staates hätten die Bevölkerung in öf-

fentlichen Reden zur Anzeige Homosexueller aufgerufen. Es gebe Berichte 

über die vorübergehende Inhaftierung von Homosexuellen, auch Europäern. 

Das Vorgehen der gambischen Behörden scheine sich eher zu verschärfen.  

 

Amnesty International berichtet im Report 2016 Gambia, dass drei Männer, 

die im Verdacht gestanden hätten, homosexuell zu sein, wegen „widernatürli-

cher“ Handlungen vor Gericht gestellt worden seien. Zwei der Männer seien 

im August freigesprochen worden, der Prozess gegen den dritten Mann sei 

Ende 2015 noch anhängig gewesen. Die Männer seien im November 2014 

festgenommen worden, nachdem einen Monat zuvor für den Straftatbestand 

der „schweren Homosexualität“ die lebenslange Freiheitsstrafe eingeführt 

worden sei. Im Länderinfo Gambia (2016) führt Amnesty International aus, im 

April 2012 seien 20 Männer in einem Vorort von Banjul wegen des Verdachts 

auf Homosexualität verhaftet worden. Zwar seien sie letztendlich freigespro-

chen worden, doch hätten es 11 von ihnen sicherer gefunden, außer Landes 

zu fliehen.  

 

ACCORD berichtet in seiner Anfragebeantwortung zu Gambia: Lage von Ho-

mosexuellen vom 15.02.2013, das US-Außenministerium schreibe in seinem 

Länderbericht zur Menschenrechtslage vom Mai 2012, trotz der gesetzlich 

vorgesehenen Strafen (in Art. 144 des Strafgesetzbuchs von Gambia) sei bis-

lang niemand strafrechtlich verfolgt worden. Trotz der Stellungnahmen von 

Präsident Jammeh habe es 2011 auch keine Berichte über körperliche Gewalt 

gegen LGBT-Personen gegeben. Im April 2012 habe „The Daily Observer“ 

berichtet, das 18 mutmaßliche Homosexuelle am 10.04.2012 vor dem Gericht 
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in Kanifing angeklagt worden seien. Ihnen werde vorgeworfen, untereinander 

sittenwidrige Handlungen gegen die Gesetze Gambias begangen zu haben. 

Im August 2012 berichte „The Daily Observer“, dass das Gericht Kanifing 17 

mutmaßliche Homosexuelle und eine mutmaßliche Lesbe freigesprochen und 

die Anklagen zurückgezogen habe.  

 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe führt in der Auskunft vom 28.07.2015 

(Gambia: Situation der LGBTI) aus, seit der Verabschiedung des neuen Ge-

setzes im Oktober 2014 gingen die gambischen Behörden vermehrt gegen 

LGBTI und vermutete LGBTI vor. Gemäß Amnesty International (Report 2015) 

seien im Zeitraum vom 7. bis zum 13.11.2014 mindestens acht Personen, un-

ter ihnen drei Frauen und ein 17-jähriger, wegen ihrer vermuteten sexuellen 

Orientierung festgenommen und mit Folter bedroht worden. Die Männer, von 

denen sie festgenommen worden seien, hätten sich als Agenten des NIA und 

als Angehörige der Leibgarde des Präsidenten ausgewiesen. Wie Amnesty 

International beschreibe, sei den Festgenommenen gesagt worden, man wür-

de ihnen einen Gegenstand in den Anus bzw. in die Vagina schieben, um ihre 

sexuelle Orientierung zu überprüfen, wenn sie ihre Homosexualität nicht „ge-

ständen“ und nicht die Namen anderer Homosexueller nennen würden. Am 

18. und 19.11.2014 sollten aus dem gleichen Grund sechs weitere Frauen 

festgenommen worden seien. Die Neue Zürcher Zeitung habe im Januar 2015 

über Razzien und gut organisierte Verhaftungswellen von mutmaßlichen ho-

mosexuellen Personen und über Listen mit Namen von Homosexuellen be-

richtet. Seit dem Inkrafttreten des verschärften Homosexuellen-Gesetzes sei-

en mindestens 14 Personen verhaftet worden (NZZ vom 20.01.2015: „Repres-

sion in Gambia - Diktatur abseits der Weltöffentlichkeit“). Auch das US De-

partment of State erwähne Razzien des NIA mit dem Ziel, LGBTI aufzuspü-

ren. Das US Department of State gehe davon aus, dass die Inhaftierten gefol-

tert worden seien, um von ihnen Geständnisse und weitere Informationen zu 

erpressen. Der UN-Sonderberichterstatter Méndez berichte, dass mindestens 

drei der November verhafteten Personen über Wochen verhaftet und gefoltert 

worden seien. Im Bericht des UNO-Generalsekretärs zur Entwicklung in 

Westafrika werde darauf hingewiesen, dass im April 2015 drei Verfahren ge-

gen Männer durchgeführt worden seien, die wegen homosexueller Handlun-
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gen angeklagt worden seien. Vor ihrem Transfer ins Gefängnis sollten sie in 

den Haftanstalten des NIA gefoltert worden seien. 

 

Immer wieder hetze Präsident Jammeh gegen homosexuelle Personen. Be-

reits 2008 habe er alle Homosexuellen aufgefordert, das Land unverzüglich zu 

verlassen, sonst würden ihnen „die Köpfe abgeschlagen“. 2013 habe er das 

Parlament gefragt, ob sie schon einmal ein schwules Huhn oder einen schwu-

len Trutha hn gesehen hätten. Im selben Jahr habe er Homosexualität in einer 

Rede vor der UN-Generalversammlung als „tödlicher als alle Naturkatastro-

phen zusammen“ bezeichnet. 2014 habe er Homosexuelle mit Ungeziefer 

verglichen und gesagt: „Wir werden dieses Ungeziefer, genannt Homosexuel-

le oder Schwule, genauso bekämpfen, wie wir die Mücken bekämpfen, die 

Malaria verursachen - nur noch aggressiver.“ Zudem drohe er mit der Aufhe-

bung der diplomatischen Immunität, wenn ein Diplomat angeklagt werde, ho-

mosexuell zu sein. Gambia würde keine schwulen Diplomaten dulden. Im Mai 

2014 habe er Gambier bedroht, die im Ausland Asyl beantragt hätten, weil sie 

in Gambia aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert worden seien. 

Auch hohe Regimefunktionäre beteiligten sich an der Hetzkampagne des Prä-

sidenten. Im Januar 2015 habe Jammeh die USA beschuldigt, ein teuflisches 

homosexuelles Reich anzuführen und er habe gewarnt, dass dieses teuflische 

Reich in der Hölle enden werde. Im Mai 2015 habe Präsident Jammeh erneut 

gedroht: „Wenn ihr es tut, werde ich euch die Kehle durchschneiden. Wenn du 

ein Mann bist und einen anderen Mann heiraten willst und wir dich erwischen, 

wird niemand dich je wiedersehen und kein Weißer kann da irgendetwas tun.“ 

 

Auch der UN-Sonderberichterstatter Christoph Heyns weise auf die öffentli-

chen Hassreden des Präsidenten gegen Homosexuelle hin. Die Hasspropa-

ganda und die Verschärfung der Gesetze gegen Homosexuelle fördere Dis-

kriminierung und Gewalt gegen LGBTI. Das Risiko, dass LGBTI angegriffen, 

erniedrigt oder gar getötet würden, sei groß. Soziale Diskriminierung von 

LGBTI sei ausgeprägt. Es gebe weder Organisationen, die sich für LGBTI 

einsetzten, noch Gesetze, welche Homosexuelle schützten, die mit dem Tod, 

körperlicher Gewalt und Inhaftierung bedroht seien. Da der Präsident immer 
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wieder öffentlich gegen Homosexualität als unafrikanisch und unnatürlich het-

ze, seien Homosexuelle gezwungen, sich zu verstecken. 

  

Diesen Quellen lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass sich die staatliche 

Verurteilung der Homosexualität in Gambia in der Praxis so darstellt, dass 

dem Kläger aus diesem Grund, sofern er nun nach Gambia zurückkehrte, mit 

beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Schaden drohte. Nach wie vor 

fehlt es an hinreichenden Belegen dafür, dass - die Gefahr eines ernsthaften 

Schadens begründende (vgl. dazu Senatsurteile vom 07.03.2013, a.a.O. 

m.w.N. auch aus der Rechtsprechung des EuGH) - strafrechtliche Verurtei-

lungen gambischer Staatsangehörige im Zusammenhang mit dem Vorwurf der 

Homosexualität erfolgen. Auch wenn es in Einzelfällen zu (kurzzeitigen) Ver-

haftungen gekommen ist und kommt, besteht noch keine beachtliche Wahr-

scheinlichkeit dafür, dass der Kläger allein aufgrund seiner Homosexualität 

von einem ernsthaften Schaden bedroht wäre. Insoweit ist schon die Zahl der 

Referenzfälle, die sich aus den oben dargestellten Erkenntnismitteln ergibt, 

im Verhältnis zur vermuteten Gesamtzahl an Homosexuellen in Gambia zu 

gering.  

 

Das Auswärtige Amt geht in seinen Länderinformationen (Stand: Oktober 

2016) davon aus, dass in Gambia geschätzt 1,96 Millionen Menschen leben. 

Davon sind schätzungsweise rund 58% im sexuell aktiven Alter zwischen 15 

und 64 Jahren (vgl. http://www.lexas.de/afrika/gambia/index.aspx). Hiervon 

ausgehend sowie unter Berücksichtigung von Pschyrembel, Klinisches Wör-

terbuch 2014, Stichwort „Homosexualität“, wonach 1 - 2 % der Frauen und 4 - 

5 % der Männer überwiegend oder ausschließlich homosexuell orientiert sind, 

kommt man selbst bei der Annahme von nur 1 % an homosexuellen Frauen 

und Männern in Gambia zu einer Zahl von rund 12.000 homosexuell orientier-

ten Menschen. Verglichen mit dieser Zahl lassen die sich aus den Erkennt-

nismitteln ergebenden Referenzfälle, die sich tendenziell allenfalls im mittle-

ren zweistelligen Bereich bewegen, nicht darauf schließen, dass sich die dort 

geschilderten Verfolgungshandlungen so wiederholen und um sich greifen, 

dass daraus für jeden homosexuell Veranlagten nicht nur die Möglichkeit, 

sondern ohne weiteres die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit entsteht. 
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Dies gilt auch, wenn man die Schwere der drohenden Gefahr einer Inhaftie-

rung, die häufig mit weiteren schweren Menschenrechtverletzungen einher-

geht, würdigt.  

 

Diese Feststellung gilt erst recht in Fällen einer nicht öffentlich bemerkbar 

gelebten homosexuellen Veranlagung, wovon beim Kläger auszugehen ist. Er 

hat nur pauschale und vage Angaben zu seiner Homosexualität gemacht. Ge-

genüber dem Bundesamt hat er erklärt, er wolle noch auf seine homosexuelle 

Veranlagung hinweisen, wodurch er in Gambia große Schwierigkeiten be-

kommen könnte. Die Frage, ob er diesen Grund auch bei der Asylantragstel-

lung in den USA angegeben habe, hat er verneint. Seinerzeit habe er sich 

auch in den USA zu seiner Veranlagung nicht bekennen können, er habe 

auch die Problematik nicht genau gekannt. In seinem Heimatland habe er sei-

ne Veranlagung unterdrücken müssen, er habe damit alleine fertig werden 

müssen. Dass er sich bei einer Rückkehr nach Gambia anders verhalten wür-

de, vermag der Senat nicht festzustellen. Der Kläger hat - auch vor dem Ver-

waltungsgericht - keine Angaben gemacht, die den Schluss rechtfertigten, 

dass er seine Veranlagung offen gelebt hätte oder leben würde und die Ho-

mosexualität für seine Identität besonders wichtig wäre (zu diesem Kriterium 

vgl. Senatsurteile vom 07.03.2013, a.a.O., juris Rn. 49). Vielmehr ist das 

Verwaltungsgericht von seiner glaubhaft geschilderten Angst und Scham aus-

gegangen, über seine Homosexualität offen zu sprechen. Auch vor diesem 

Hintergrund und bei einer Gesamtwürdigung des klägerischen Vorbringens ist 

die Gefahr eines ernsthaften Schadens im Sinne des § 4 Abs. 1 AsylG nicht 

beachtlich wahrscheinlich.  

 

IV. Der Kläger hat schließlich auch nicht den weiter hilfsweise geltend ge-

machten Anspruch auf die Feststellung des Bestehens eines nationalen Ab-

schiebungsverbots gemäß § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AsylG.  

 

1. Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, 

soweit sich aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 - EMRK - (BGBl. 1952 II, 
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S. 686) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Anhaltspunkte für das 

Vorliegen dieser Voraussetzungen sind für den Senat nicht ersichtlich.  

 

2. Ebenso wenig besteht im Fall des Klägers ein nationales Abschiebungs-

verbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Es ist nicht beachtlich wahrschein-

lich, dass für den Kläger, der erwerbsfähig ist und es in den letzten 24 Jahren 

in verschiedenen Ländern außerhalb seines Heimatlandes vermochte, zum 

Teil auch mit Hilfe von Freunden seinen Lebensunterhalt zu sichern, im Falle 

seiner Rückkehr nach Gambia eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Le-

ben oder Freiheit besteht.  

 

V. Auch die im angefochtenen Bescheid enthaltene Ausreiseaufforderung und 

Abschiebungsandrohung begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Die Voraus-

setzungen der § 34 Abs. 1, § 38 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 59 AufenthG liegen 

vor. 

 

VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten 

werden nach § 83b AsylG nicht erhoben. Der Gegenstandswert bestimmt sich 

nach § 30 RVG. 

 

Die Revision wird nicht zugelassen, weil keine der Voraussetzungen des 

§ 132 Abs. 2 VwGO vorliegt. 

 
- /- 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten wer-

den. 

 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Schu-

bertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim, 

innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und inner-

halb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. 

 

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

 

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, 

oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen 

sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbe-

vollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 

die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Be-

vollmächtigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt 

besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit 

Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum 

Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.  

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 

VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebildeten 
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juristischen Personen gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevollmäch-

tigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im 

Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten 

und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärti-

gen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des 

Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten. Die 

in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Bevollmächtigten müssen durch Per-

sonen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Ein Beteiligter, der nach 

Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 7 VwGO zur Vertretung berechtigt 

ist, kann sich selbst vertreten. 

 
 
 
 
 
Dr. Roth     Feldmann        Dr. Stuhlfauth 
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